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§ 8A SCHUTZAUFTRAG BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

SOZIALGESETZBUCH (SGB VIII) ACHTES BUCH – KINDER- UND  
JUGENDHILFE

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der 
wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erzie-
hungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen 
in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, so-
fern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist,

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind 
und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen 
sowie

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur 
Kooperation und Information im Kinderschutz dem Ju-
gendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise 
an der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen.

Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so 
hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familienge-
richts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; 
dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringen-
de Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 
abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, 
das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätig-
werden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der 
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das 
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erzie-
hungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tä-
tigwerden erforderlich und wirken die Personensorge-
berechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, 
so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen 
und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbrin-
gen, ist sicherzustellen, dass

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger An-
haltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreu-

ten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschät-
zung vornehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfah-
rene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen 
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kin-
des oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Quali-
fikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit er-
fahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch 
den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. Da-
neben ist in die Vereinbarungen insbesondere die Ver-
pflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger 
bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnah-
me von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 
halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefähr-
dung nicht anders abgewendet werden kann.

(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustel-
len, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger Anhalts-
punkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kin-
des eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei 
eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. 
Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die Ge-
fährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt 
wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhalts-
punkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewäh-
rung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die 
Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung 
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a 
erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Ge-
spräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen 
Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden 
sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kin-
des oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
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§ 11 JUGENDARBEIT

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Ent-
wicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur 
Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befä-
higen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 
zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei 
sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote 
für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt 
werden.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Grup-
pen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 
Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, 
die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte 
Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politi-
scher, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkund-
licher und technischer Bildung,

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugend-
arbeit,

4. internationale Jugendarbeit,

5. Kinder- und Jugenderholung,

6. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, 
die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemesse-
nem Umfang einbeziehen.

§12 FÖRDERUNG DER JUGENDVERBÄNDE

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Ent-
wicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur 
Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen 
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozia-
lem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge 
Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden.

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Be-
nachteiligungen oder zur Überwindung individueller Be-
einträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung 
angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe so-
zialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schu-
lische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht 
durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und 
Organisationen sichergestellt wird, können geeignete 
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkei-
ten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen 
Rechnung tragen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Grup-
pen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 
Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, 
die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte 
Angebote.

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an 
schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder 
bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpäd-
agogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden. In 
diesen Fällen sollen auch der notwendige Unterhalt des 
jungen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe nach 
Maßgabe des § 40 geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schul-
verwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter, 
der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbil-
dung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten ab-
gestimmt werden.

§ 13 JUGENDSOZIALARBEIT
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Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische Angebo-
te nach diesem Abschnitt, die jungen Menschen am Ort 
Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Träger der 
Schulsozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben mit den Schulen zusammen. Das Nähere über Inhalt 

und Umfang der Aufgaben der Schulsozialarbeit wird 
durch Landesrecht geregelt. Dabei kann durch Landes-
recht auch bestimmt werden, dass Aufgaben der Schul-
sozialarbeit durch andere Stellen nach anderen Rechts-
vorschriften erbracht werden.

§ 13A SCHULSOZIALARBEIT

§ 14 ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen 
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschut-
zes gemacht werden.

(2) Die Maßnahmen sollen

1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Ein-

flüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entschei-
dungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur 
Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser be-
fähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Ein-
flüssen zu schützen.

§ 72A TÄTIGKEITSAUSSCHLUSS EINSCHLÄGIG VORBESTRAFTER PERSONEN

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für 
die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, 
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 
184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. 
Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den 
betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes vorlegen lassen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch 
Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe 
sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass 
diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 
1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, hauptamtlich 
beschäftigen.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicher-
stellen, dass unter ihrer Verantwortung keine neben- 
oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straf-
tat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden 
ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, be-
treut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren 
Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von 

den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, 
Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit 
Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen 
werden dürfen.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch 
Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhil-
fe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, 
dass unter deren Verantwortung keine neben- oder eh-
renamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhil-
fe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht 
oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über 
die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genann-
ten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer 
des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugend-
lichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis 
nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.

(5) Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehe-
nen Daten nur folgende Daten erheben und speichern:

1. den Umstand der Einsichtnahme,

2. das Datum des Führungszeugnisses und
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3. die Information, ob die das Führungszeugnis be-
treffende Person wegen einer der folgenden Straftaten 
rechtskräftig verurteilt worden ist:

a) wegen einer in Absatz 1 Satz 1 genannten Straftat oder

b) wegen einer nicht in Absatz 1 Satz 1 genannten Straf-
tat, die die Person als ungeeignet im Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen erscheinen lässt.

Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dür-
fen die gespeicherten Daten nur verarbeiten, soweit dies 
erforderlich ist, um die Eignung einer Person für dieje-
nige Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis gewesen ist, zu prüfen. Die Daten sind 
vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unver-
züglich zu löschen, wenn die Person eine Tätigkeit nach 
Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 nicht ausübt. Die 
Daten sind spätestens sechs Monate nach der letztmali-
gen Ausübung einer solchen Tätigkeit zu löschen.

§ 75 ANERKENNUNG ALS TRÄGER DER FREIEN JUGENDHILFE

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische 
Personen und Personenvereinigungen anerkannt wer-
den, wenn sie

1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig 
sind,

2. gemeinnützige Ziele verfolgen,

3. auf Grund der fachlichen und personellen Vorausset-
zungen erwarten lassen, dass sie einen nicht unwesent-
lichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe 
zu leisten imstande sind, und

4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes för-
derliche Arbeit bieten.

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe hat unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens 
drei Jahre tätig gewesen ist.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffent-
lichen Rechts sowie die auf Bundesebene zusammenge-
schlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.

§ 78 ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung 
von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in denen neben 
ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe so-
wie die Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. 
In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt 
werden, dass die geplanten Maßnahmen aufeinander 

abgestimmt werden, sich gegenseitig ergänzen und in 
den Lebens- und Wohnbereichen von jungen Menschen 
und Familien ihren Bedürfnissen, Wünschen und Inte-
ressen entsprechend zusammenwirken. Dabei sollen 
selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach § 4a betei-
ligt werden.

§ 79A QUALITÄTSENTWICKLUNG IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE

(1) Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach  
§ 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der 
Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewähr-
leistung für

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen,

2. die Erfüllung anderer Aufgaben,

3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 
 
4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu 
überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für 
den Schutz vor Gewalt und Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen bei der Aufgabenwahrnehmung sowie für 
die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung 
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und für die Berücksichtigung der spezifischen Bedürf-
nisse von jungen Menschen mit Behinderungen sowie für 
die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen und in Familienpflege. Die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fach-
lichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen 
Behörden, insbesondere zur Entwicklung, Anwendung 
und Überprüfung von Konzepten zum Schutz vor Gewalt 
und Ausbeutung, und an bereits angewandten Grundsät-
zen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität sowie 
Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen be-
stimmte wissenschaftliche Analysen der Wahrnehmung 
von Aufgaben nach § 2 durch geeignete Dritte veranlas-
sen, wenn dies erforderlich ist zur Überprüfung und Wei-
terentwicklung von Grundsätzen und Maßstäben für die 
Bewertung der Qualität sowie geeigneter Maßnahmen 
zu ihrer Gewährleistung nach Absatz 1 für den Schutz 
vor Gewalt und Ausbeutung von Kindern und Jugendli-
chen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind die betreffenden 
Akten bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für 
einen angemessenen Zeitraum aufzubewahren.

§ 80 JUGENDHILFEPLANUNG

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rah-
men ihrer Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzu-
stellen,

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der 
Erziehungsberechtigten für einen mittelfristigen Zeit-
raum zu ermitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vor-
haben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist 
Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener 
Bedarf befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, 
dass insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhal-
ten und gepflegt werden können,

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und 
aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleis-
tungen gewährleistet ist,

3. ein dem nach Absatz 1 Nummer 2 ermittelten Bedarf 
entsprechendes Zusammenwirken der Angebote von Ju-
gendhilfeleistungen in den Lebens- und Wohnbereichen 
von jungen Menschen und Familien sichergestellt ist,

4. junge Menschen mit Behinderungen oder von Behin-
derung bedrohte junge Menschen mit jungen Menschen 
ohne Behinderung gemeinsam unter Berücksichtigung 
spezifischer Bedarfslagen gefördert werden können,

5. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- 
und Wohnbereichen besonders gefördert werden,

6. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbs-
tätigkeit besser miteinander vereinbaren können.

(3) Die Planung insbesondere von Diensten zur Gewäh-
rung niedrigschwelliger ambulanter Hilfen nach Maßgabe 
von § 36a Absatz 2 umfasst auch Maßnahmen zur Quali-
tätsgewährleistung der Leistungserbringung.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die an-
erkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen 
ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zwecke 
sind sie vom Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich 
tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des über-
örtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuss zu 
hören. Das Nähere regelt das Landesrecht.

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf 
hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtli-
che und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt 
werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen 
und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien 
Rechnung tragen.
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DRITTES GESETZ ZUR AUSFÜHRUNG DES KINDER- UND JUGENDHILFEGE-
SETZES; GESETZ ZUR FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT, DER JUGENDSO-
ZIALARBEIT UND DES ERZIEHERISCHEN KINDER- UND JUGENDSCHUTZES   
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNGSGESETZ - (3. AG-KJHG - KJFÖG)

§ 3 ZIELGRUPPEN, BERÜCKSICHTIGUNG BESONDERER LEBENSLAGEN

(1) Angebote und Maßnahmen in den Handlungs-
feldern dieses Gesetzes richten sich vor allem an 
alle jungen Menschen im Alter vom 6. bis zum 21. 
Lebensjahr. Darüber hinaus sollen bei besonde-
ren Angeboten und Maßnahmen auch junge Men-
schen bis zum 27. Lebensjahr einbezogen werden.  

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf 
hinwirken, dass sie die besonderen Belange von Kindern 
und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten be-
rücksichtigen. Dies beinhaltet die sensible Ausgestal-
tung im Hinblick auf soziale Benachteiligungslagen, Be-
hinderungen oder anderweitige Beeinträchtigungen, die 

Berücksichtigung von Einwanderungsgeschichten, se-
xuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten 
sowie schließlich mögliche Benachteiligungen durch Dis-
kriminierungen zum Beispiel aufgrund von Behinderun-
gen, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Klassismus, 
Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit, wobei intersektio-
nale Aspekte zu beachten sind. Darüber hinaus sollen die 
Angebote und Maßnahmen dazu beitragen, Kinder und 
Jugendliche vor Vernachlässigung sowie psychischer, 
körperlicher und sexualisierter Gewalt zu schützen und 
jungen Menschen mit Behinderungen den Zugang und die 
Teilhabe an Angeboten der Jugendarbeit zu ermöglichen.

§ 4 FÖRDERUNG VON MÄDCHEN, JUNGEN SOWIE TRANSGESCHLECHT-
LICHEN, INTERGESCHLECHTLICHEN UND NICHTBINÄREN JUNGEN MEN-
SCHEN, GESCHLECHTERREFLEKTIERENDE KINDER- UND JUGENDARBEIT

Bei der Ausgestaltung der Angebote haben die Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe die Gleichstellung 
von Mädchen und Jungen als durchgängiges Leitprinzip 
zu beachten.

Dabei sollen sie

1. die unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Belan-
ge von Mädchen, Jungen sowie transgeschlechtlichen, 
intergeschlechtlichen und nichtbinären jungen Men-
schen berücksichtigen,

2. zur Verbesserung ihrer Lebenslagen und zum Abbau 
geschlechtsspezifischer Benachteiligungen und Rollen-
zuschreibungen beitragen,

3. die gleichberechtigte Teilhabe und Ansprache von 
Mädchen, Jungen sowie transgeschlechtlichen, inter-
geschlechtlichen und nichtbinären jungen Menschen 
ermöglichen und sie zu einer konstruktiven Konfliktbe-
arbeitung befähigen und

4. unterschiedliche Lebensentwürfe, sexuelle Orientie-
rungen und geschlechtliche Identitäten als gleichbe-
rechtigt anerkennen.

§ 5 INTERKULTURELLE UND DEMOKRATIEBILDUNG

Die Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit 
und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz sollen 
in ihrer inhaltlichen Ausrichtung den fachlichen und ge-
sellschaftlichen Ansprüchen einer auf Toleranz, gegen-

seitiger Achtung, Demokratie und Gewaltfreiheit orien-
tierten Erziehung und Bildung entsprechen. Sie sollen 
die Fähigkeit junger Menschen zur Akzeptanz anderer 
Kulturen und zu gegenseitiger Achtung fördern.
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§ 6 BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben dafür 
Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand in den sie betreffenden 
Angelegenheiten rechtzeitig, in geeigneter Form und 
möglichst umfassend informiert sowie über ihre Rech-
te aufgeklärt werden. Zur Förderung der Wahrnehmung 
ihrer Rechte sollen bei den Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe geeignete Ansprechpersonen zur Verfügung 
stehen.

(2) Kinder und Jugendliche sollen an allen ihre Interessen 
berührenden Planungen, Entscheidungen und Maßnah-
men, insbesondere bei der Wohnumfeld- und Verkehrs-
planung, der bedarfsgerechten Anlage und Unterhaltung 
von Spielflächen sowie der baulichen Ausgestaltung öf-
fentlicher Einrichtungen in angemessener Weise betei-
ligt werden. 

(3) Das Land beteiligt im Rahmen seiner Planungen, 
soweit Belange von Kindern und Jugendlichen berührt 
sind, insbesondere aber bei der Gestaltung des Kinder- 
und Jugendförderplans, Kinder und Jugendliche im Rah-
men seiner Möglichkeiten.

(4) Bei der Gestaltung der Angebote nach § 10 Absatz 1 
Nummer 1 bis 9 sollen die öffentlichen und freien Träger 
und andere nach diesem Gesetz geförderte Einrichtun-
gen und Angebote die besonderen Belange der Kinder 
und Jugendlichen berücksichtigen. Hierzu sollen diesen 
Mitspracherechte eingeräumt werden.

§ 7 ZUSAMMENARBEIT VON JUGENDHILFE UND SCHULE

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 
die Träger der freien Jugendhilfe sollen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie 
sollen sich insbesondere bei schulbezogenen Angeboten 
der Jugendhilfe abstimmen.

(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe för-
dern das Zusammenwirken durch die Einrichtung der 
erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so ge-
stalten, dass eine sozialräumliche pädagogische Arbeit 

gefördert wird und die Beteiligung der in diesem Sozial-
raum bestehenden Schulen und anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe gesichert ist. 

(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wir-
ken darauf hin, dass im Rahmen einer integrierten Ju-
gendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen 
allen Beteiligten abgestimmtes Konzept über Schwer-
punkte und Bereiche des Zusammenwirkens und über 
Umsetzungsschritte entwickelt wird.

§ 8 KINDER- UND JUGENDARBEIT, JUGENDSOZIALARBEIT SOWIE ERZIEHE-
RISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ IN DER JUGENDHILFEPLANUNG

(1) Jugendhilfeplanung im Sinne des § 80 SGB VIII ist 
eine ständige Aufgabe des örtlichen Trägers der öffent-
lichen Jugendhilfe. Sie stützt sich auf die Erfassung der 
Wünsche, Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Familien und soll so gestaltet wer-
den, dass sie flexibel auf neue Entwicklungen in deren 
Lebenslagen reagieren und die Arbeitsansätze sowie die 
finanzielle Ausgestaltung auf diese Entwicklungen ab-
stellen kann. 

(2) Vor der Entscheidung über Ausstattung und Förde-
rung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialar-
beit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

haben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
im Rahmen ihrer Planungs- und Gewährleistungsver-
pflichtung nach den §§ 79, 80 SGB VIII jeweils den Be-
stand und den Bedarf an Einrichtungen, Diensten und 
Veranstaltungen sowie Fachkräften in den in diesem 
Gesetz beschriebenen Förderbereichen zu ermitteln und 
die für die Umsetzung notwendigen Maßnahmen fest-
zulegen.

(3) Die Jugendhilfeplanung soll mit den Zielen anderer 
Planungsbereiche der Kommunen abgestimmt werden, 
soweit diese sich auf die Lebenssituation von Kindern 
und Jugendlichen beziehen. Hierbei haben die örtlichen 
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§ 10 SCHWERPUNKTE DER KINDER- UND JUGENDARBEIT

(1) Zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit 
gehört insbesondere

1. die politische und soziale Bildung. Sie soll das Inte-
resse an politischer Beteiligung frühzeitig herausbilden, 
die Fähigkeit zu kritischer Beurteilung politischer Vor-
gänge und Konflikte entwickeln und durch aktive Mit-
gestaltung politischer Vorgänge zur Persönlichkeitsent-
wicklung beitragen.

2. die schulbezogene Jugendarbeit. Sie soll in Abstim-
mung mit der Schule geeignete pädagogische Angebote 
der Bildung, Erziehung und Förderung in und außerhalb 
von Schulen bereitstellen. 

3. die kulturelle Jugendarbeit. Sie soll Angebote zur 
Förderung der Kreativität und Ästhetik im Rahmen kul-
tureller Formen umfassen, zur Entwicklung der Persön-
lichkeit beitragen und jungen Menschen die Teilnahme 
am kulturellen Leben der Gesellschaft erschließen. Hier-
zu gehören auch Jugendkunst- und Kreativitätsschulen.

4. die sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit. 
Sie soll durch ihre gesundheitlichen, erzieherischen und 
sozialen Funktionen mit Sport, Spiel und Bewegung zur 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendli-
chen beitragen.

5. die Kinder- und Jugenderholung. Ferien- und Frei-
zeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen der Er-
holung und Entspannung, der Selbstverwirklichung und 
der Selbstfindung dienen. Die Maßnahmen sollen die 
seelische, geistige und körperliche Entwicklung fördern, 
die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander ver-
mitteln und soziale Benachteiligungen ausgleichen.

6. die medienbezogene Jugendarbeit. Sie fördert die 
Aneignung von Medienkompetenz, insbesondere die 
kritische Auseinandersetzung der Nutzung von digitalen 
und sozialen Medien.

7. die interkulturelle sowie rassismuskritische und 
diskriminierungssensible Kinder- und Jugendarbeit. 
Sie soll die interkulturelle Kompetenz der Kinder und Ju-
gendlichen und die Selbstvergewisserung über die eige-
ne kulturelle Identität fördern. Die Gelegenheit, andere 
Wertvorstellungen kennen zu lernen, soll darüber hin-
aus die Fähigkeit der jungen Menschen zu respektvollem 
Umgang im gemeinschaftlichen Handeln fördern.

8. die geschlechterreflektierende Jugendarbeit. Sie 
soll so gestaltet werden, dass sie insbesondere der För-
derung der Chancengerechtigkeit dient und zur Über-
windung von Geschlechterstereotypen beiträgt.

9. die internationale Jugendarbeit. Sie dient der inter-
nationalen Verständigung und dem Verständnis anderer 
Kulturen sowie der Friedenssicherung, trägt zu grenz-
überschreitenden, gemeinsamen Problemlösungen bei 
und soll das europäische Identitätsbewusstsein stärken.

10. die integrationsfördernde Kinder- und Jugendar-
beit. Sie dient der Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit Einwanderungsgeschichte in die Gesellschaft 
mit dem Ziel, ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglich-
keiten zu stärken sowie ihre Bildungschancen und ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

(2) Die Träger der freien Jugendhilfe nehmen ihre Auf-
gaben im Rahmen dieser Schwerpunkte in eigener Ver-
antwortung wahr. Zentrale Grundprinzipien ihrer Arbeit 
sind dabei ihre Pluralität und Autonomie, die Wertorien-
tierung, die Methodenvielfalt und -offenheit sowie die 
Freiwilligkeit der Teilnahme.

Träger der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, 
dass die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen in die Planungen einfließen.

(4) An der Jugendhilfeplanung sind die anerkannten Trä-

ger der freien Jugendhilfe von Anfang an zu beteiligen. 
Sie sind über Inhalt, Ziele und Verfahren umfassend zu 
unterrichten. Auf der Grundlage partnerschaftlichen Zu-
sammenwirkens sollen geeignete Beteiligungsformen 
entwickelt werden.
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§ 11 JUGENDVERBANDSARBEIT

Jugendverbandsarbeit findet in auf Dauer angelegten 
von Jugendlichen selbstorganisierten Verbänden statt. 
Sie trägt zur Identitätsbildung von Kindern und Jugend-
lichen bei. Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse 

§ 12 OFFENE JUGENDARBEIT

Offene Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtun-
gen, Maßnahmen und Projekten, Initiativgruppen, als 
mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit 
sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und 

Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle Kinder und Ju-
gendlichen und hält für besondere Zielgruppen spezi-
fische Angebote der Förderung und Prävention bereit.

§ 15 FÖRDERUNG DURCH DIE ÖRTLICHEN TRÄGER DER ÖFFENTLICHEN  
JUGENDHILFE

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind 
zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugend-
sozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes nach Maßgabe dieses Gesetzes verpflichtet. 
Gemäß § 79 SGB VIII haben sie im Rahmen ihrer finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, dass in ihrem 
Zuständigkeitsbereich die erforderlichen und geeigneten 
Einrichtungen, Dienste, Veranstaltungen und Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zur Ver-
fügung stehen. 

(2) Träger der freien Jugendhilfe und Initiativen, soweit 
sie in den Bereichen dieses Gesetzes tätig sind, sollen 
nach Maßgabe des § 74 SGB VIII und den Inhalten und 

Vorgaben der örtlichen Jugendhilfeplanung gefördert 
werden. Die Förderung soll sich insbesondere auf die 
entstehenden Personal- und Sachkosten beziehen. 

(3) Im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ha-
ben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Haus-
haltsmittel bereitgestellt werden. Sie müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den für die Jugendhilfe ins-
gesamt bereitgestellten Mittel stehen. 

(4) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe er-
stellt auf der Grundlage der kommunalen Jugendhilfe-
planung einen Förderplan, der für jeweils eine Wahlpe-
riode der Vertretungskörperschaft festgeschrieben wird.

haben aufgrund der eigenverantwortlichen Tätigkeit und 
des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen ei-
nen besonderen Stellenwert in der Kinder- und Jugend-
arbeit.

ERSTES GESETZ ZUR AUSFÜHRUNG DES KINDER- UND JUGENDHILFEGE-
SETZES NRW - AG - KJHG NRW

§ 25 MITWIRKUNG

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der 
freien Jugendhilfe sollen an einer Klärung des Konflikts 
konstruktiv mitwirken
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GESETZ ZUM SCHUTZ DES KINDESWOHLS UND ZUR WEITERENTWICK-
LUNG UND VERBESSERUNG DES SCHUTZES VON KINDERN UND JUGENDLI-
CHEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESKINDERSCHUTZGESETZ NRW)

§ 11 SCHUTZKONZEPTE IN EINRICHTUNGEN UND ANGEBOTEN DER KINDER- 
UND JUGENDHILFE

(1) Nach den Maßgaben der Regelungen des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie dieses Gesetzes ist in 
Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugend-
hilfe ein Konzept zur Sicherung der Rechte von Kindern 
und Jugendlichen und zu deren Schutz vor Gewalt zu 
entwickeln, anzuwenden und zu überprüfen oder auf 
die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung hinzu-
wirken sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a 
Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sicherzu-
stellen (Kinderschutzkonzept). Dieses Konzept umfasst 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt, 
Machtmissbrauch in der Einrichtung oder dem Ange-
bot sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung. Das Kinderschutzkonzept ist 
angepasst auf die Einrichtung oder das Angebot zu ent-
wickeln. Kinder und Jugendliche sind an der Entwicklung 
des Kinderschutzkonzeptes entsprechend ihrem Alter 
und ihrer Reife zu beteiligen.

(2) Die Träger von Einrichtungen im Sinne des § 45a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch haben im Rahmen des 
§ 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch die Entwicklung, Anwendung und Über-
prüfung eines Schutzkonzeptes vor Gewalt zu gewähr-
leisten. In Vereinbarungen der Jugendämter mit den 
Trägern ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a 
Absatz 4 SGB des Achten Buches Sozialgesetzbuch si-
cherzustellen.

(3) Die Träger von Einrichtungen oder Angeboten nach 
dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz vom 12. Ok-
tober 2004 (GV. NRW. S. 572), das zuletzt durch Gesetz 

vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 151) geändert wor-
den ist, wirken auf die Entwicklung, Anwendung und 
Überprüfung eines Kinderschutzkonzeptes hin, sofern 
sie Förderung aus Landesmitteln gemäß § 16 Absatz 1 
des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes beantragen 
oder bereits erhalten.

(4) Kindertagespflegepersonen haben auch in ihrer päda-
gogischen Konzeption die Sicherung der Rechte von Kin-
dern zu gewährleisten. Sie haben in allen Fragen zur Si-
cherung des Kindeswohls und zum Schutz der Kinder vor 
Gewalt einen Anspruch auf Beratung. In Vereinbarungen 
der Jugendämter mit den Kindertagespflegepersonen ist 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a Absatz 5 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen.

(5) Die Träger von außerunterrichtlichen Angeboten der 
Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich wirken auf die 
Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Kinder-
schutzkonzeptes in den Angeboten hin und streben eine 
Verzahnung mit in den Primarschulen bestehenden oder 
zu entwickelnden Schutzkonzepten gegen Gewalt an. 

(6) Die Umsetzung von Kinderschutzkonzepten nach den 
Absätzen 2 bis 5 soll in den Einrichtungen und Angebo-
ten durch die Träger fachlich beraten und durch Quali-
fizierungsangebote unterstützt werden. Die oberste 
Landesjugendbehörde trifft mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege, den Kirchen und den Verbänden der Träger 
unter Beteiligung der Landesjugendämter Vereinbarun-
gen über die Qualitätssicherung und -entwicklung für 
Kinderschutzkonzepte.
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE RECHTE DES KINDES  
(UN-KINDERRECHTSKONVENTION)

ARTIKEL 12: BERÜCKSICHTIGUNG DES KINDESWILLENS

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, 
sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenhei-
ten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Ge-
legenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Ge-
richts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittel-
bar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle 
im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden.

GESETZ ZUM SCHUTZE DER ARBEITENDEN JUGEND  
(JUGENDARBEITSSCHUTZGESETZ - JARBSCHG)

§ 6 BEHÖRDLICHE AUSNAHMEN FÜR VERANSTALTUNGEN

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß

1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis 
zu vier Stunden täglich in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,

2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, 
bei Werbeveranstaltungen sowie bei Aufnahmen im 
Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bild-
träger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen

a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden 
täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr,

b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in 
der Zeit von 8 bis 22 Uhr

gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben 
teilnehmen. Eine Ausnahme darf nicht bewilligt werden 
für die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen und ähn-
lichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmes-
sen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, 
Schaustellungen oder Darbietungen.

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zu-
ständigen Jugendamts die Beschäftigung nur bewilligen, 
wenn

1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung 
schriftlich eingewilligt haben,

2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei 
Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt 
wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Be-
schäftigung nicht bestehen,

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen 
zum Schutz des Kindes gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchti-
gung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwick-
lung getroffen sind,

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Be-
schäftigung sichergestellt sind,

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbro-
chene Freizeit von mindestens 14 Stunden eingehalten 
wird,

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt 
wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,

1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das 
Kind beschäftigt werden darf,

2. Dauer und Lage der Ruhepausen,

3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Be-
schäftigungsstätte.

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeit-
geber schriftlich bekanntzugeben. Er darf das Kind erst 
nach Empfang des Bewilligungsbescheids beschäftigen.
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